




Gemeinde0berndorf
Lkrs. Donau-Ries
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der Gemeinde 0berndorf zum Bebauungsplan fÜr Baugebiet

"trlestlich der Dorf straße" ( f rüher Fleiner Straße)

Die Gemeinde 0berndorf erläßt auf'Grund des §.2 Abs.1, Satz 1

und des § 10 des Baugesetzbuches - BaUGB - in der Fassung der
!:\-/ Bekanntmac\hung vom 08. Dezember 1986 (BGB1. I S. 2253), zuletzt

geändert durch Arti.k'eI 1 des Investitionserleichterungs- und

!.lohnbaulandgesetz vom 22.O4.1993 (BGBI. I, S. 466), des Art. 96

Abs. (1) Nr.15 und des Art.98 der Bayer. Bauordnung - Bay B0

in der Fassung der Bekanntmachung vom 18.04.1994 (BVB1. S. 25t)
und des Art. 23 der Gemeindeordnung - G0 - für den Freistaat
Bayern in der geltenden Fassung den Bebauungsplan "trlestlich der
Dorfstraße'r aIs Satzung, dem das Landratsamt Donau'flies mit
Schreiben vom - 4. Sep.tgg6 Nr. SG l+0 -Se0zugestimmt har.

§t
fnhalt des BebauungsPlanes

\-/ (t) Für den Geltungsbereich des Baugebietes "hlestlich der Dorf-
Straße" gilt der von Dipl. Ing. KarI Kammer, Alemannenstraße t2,
86663 Asbach-Bäumenheim, ausgearbeitete Bebauungsplan vom

03.03.1995,, letztmals geändert am 25.07.95 welcher Be-

standteil dieser Satzung ist. Der Bebaüungspran besteht aus

der Bebauungsplanzeichnung, den daneben vermerkten Festsetzun-
gBo, sowie der Begründung.

(2') Außer den aus dem Bebauungsplan ersichtlichen Festsetzungen
gelten die nachstehend aufgeführten Bestimmungen.
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§2
Art der baulichen Nutzung

( 1l Der Planbereich wird aIs allgemeines hlohngebiet (b{A) im
Sinne des § 4 der Baunutzungsverordnung (BauNV0) festge-
setzt, wobei die Ausnahmen nach § 4 Abs. (3) nicht zuge-
lassen werden.

(2) Für Einzelhäuser sind maximal zwei !'lohnungen zulässig.

§3
Maß der baulichen Nutzung

(1) Die angegebenen Höchstwerte für Grundfrächenzahr (GBz 0,4)
und Geschoßf1ächenzahl IGFZ 0,5) dürfen nicht überschrit-
gen werden.

(21 Die Abstandsregelungen Art. 6 und 7 der Bay. B0 sind ein-
zuhalien.

(3) Pro Dopperhaushälfte ist eine wohnung ohne qm-Begrenzung
und eine Einliegerwohnung bis 45 qm zuIässig.

§4
Größe der Baugrundstücke

rm allgemeinen hlohngebiet (!',A) müssen die Baugrundstücke
für Einzelhäuser eine Größe von mindestens 500qm und für
Doppelhäuser mindestens 300 qm aufweisen.

§5
Bauweise

Im Planbereich gilt die offene Bauweise.( 1)

(21 Die Garagen sind, wie es der Bebauungsplan vorsieht, an
der Grundstücksgrenze zu errichten

Die max. Wandhöhe für Garagen beträgt 3,00 m, gemessen von Oberkante-Erschlies-
sungsstraße bis Schnittpunkt Außenseite Außenwand mit Oberkante-Dachhaut.

( 3) Ausnahmsweise können sie an anderer Sterle errichtet \,rer-
den, wenn dadurch Verkehrsberange und die beabsichtigte
Gestaltung des straßen- und Ortsbildes nicht beeinträch-
bigt werden. Injedem FaII ist jedoch ein Abstand von
mindestens 5,50 m zur öffentlichen verkehrsfläche einzu-
ha Iten .
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(4) Garagen und eventuelle Nebengebäude sind in einer Einheit
z u s a m m e n z u f a s s e n .

(5) Nebengebäude ohne Feuerstätten bis 20 qm Nutzfläche können
auch außerhalb der überbaubaren F1ächen im Abstand von

mind. 3,00 m zur Nachbargrenze oder öffentlichen Verkehrs-
f1äche errichtet werden. Derartige Gebäude sind je Grund-
stück nur ein MaI zulässig. Ausnahmen sind jedoch, das Ein-
verständnis al1er Nachbarn vorausgesetzt, zu1ässig.

(6) Die Artikel 6 und 7 BayBO (i.d.F. vom 04.08.97 GVBI. S. 443) sind zu beachten.

§6
Stellung der Gebäude

@i*d*d-n*der--ll-ähenl:ege-de{q-g€p{:.a n t e n S t r a B en a n
-ftfpes3efl-*

W Die 0berkante des Erdgeschoßfußbodens darf bei |.Johngebäuden

(4> nicht mehr a1s 0,60 m über Fahrbahnoberkante (Achse) rie-
gen. Das natÜrliche GeIände darf nicht durch Auffü1tung oder
Abtragung !,,esent1ich verändert werden. Auf fürlungen sind

Ändemng des § 6 (3i ( Z) i
F-är die parzellen iVr. d nis Zl, 23 bis28 und 33 bis 43 wird die Firstrichtung rvahlweise

für l{ord-Süd und Ost-lvest vorgegeben. Für die Parzellen arn nördlichen Ortsrand
(parz.Nr. ll-SS; nteibt die Firstrichtung (Ost-w-est) bestehen. Dies (I§ord -Süd) gilt auch

lür die Grundstücke entlang der Dorfstraße (Parz. Nr. I - 7). Die Parzellen Fir. 29 bis 32

können aus erschließungstechnischen Gründen nicht geändert werden. Auch die

parzelle Nr. 22 kann nicht geändert werden, da irn Sinne eines einheitlichen

Straßenverlaufs die Firstrichtung N ord-Süd beibehalten werclen rnuß'

§7
Gestaltung der Gebäude

(1) FÜr di.e lrlnhngebäude sind nur Satteldächer mit Dachziegel-
oder Betondachsteineindeckung zulässig. Die Dacheindeckung hat
in rotem Farbton zu erfolgen. Die Dachneigung muß bei Ge-
bäuden mit Dachgeschoßausbau (r + D) zwischen 40o und 4Bo
liegen. Dachaufbauten in der Form von Schlepp-, Dreiecks-
oder Giebelgauben sind zuIässig. Ihre Summenbreite darf tl3
der Gesamttrauflänge des Gebäudes nicht überschreiten. Die
maximale Gaubeneinzelbreite beträgt 1, s0 m. Ausnahmsweise
ist je Dachseite auch eine breite Gaube (1,S0-3,00 m) zu-
1ässig . First- bzw. Ansatzpunkt der Dachaufbauten muß

mindestens 0,75 m utner dem First des Hauptdaches riegen.
Bei Giebelgauben ist die Dachneigung des Hauptdaches bei-
zubehalten.



( 3) 
Kniestöcke sindrrur für Wohngeblrg" zulässig. Sie dürfen das Maß von 0,50 m,gemessen von OK-Rohdecke bis Schnittpunkt Außenseite Außenwand mit UK-Sparren,nicht übersteigen.

(21 Zwerchgiebel und
darf maximal Z/5

(4) Garagen und Nebengebäude müssen
das Hauptgebäude erhalten. Die
gebäude anzupassen, jedoch muß
30o gegeben sein.
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Zwerchhäuser sind zu1ässig. Ihre Breite
der Gesamttrauflänge betragen.

die gleiche Eindeckung wie
Dachneigung ist an das Haupt_
eine Mindestdachneigung von

Alle wohngebäude sind mit einem Außenputz oder mit einer rrohverkleidung in hellenFarben zu versehen. Blockbauweise wird nicht 
^g.i;;;;n.

(5)

-

(6) Bei der Fassadengestaltung ist auf die bereits bestehende Be-bauung Bücksicht zu nehmen. Beim Fassadenanstrich sind grerlwirkende und stark kontrastierende, den Gesamteindruck stö_rende Farben nicht erlaubt. Landschaftrich fremde verklei_
dungen und Balkongeländer sind nicht zugerassen.

(7) Dachüberstände sind an der Traufe bis 0,s m und am 0rtgangbis 0,30 m zuIässig.

(8) Dacheinschnitte sind

(9) Die Hauptgebäude
MindestverhäItnis

nicht zulässig.

müssen in Firstrichtung längsrechteckig sein:
Breite:Länge = !:!,2.

§8

(1) Die inneren Erschlj-eßungsstraßen werden ars verkehrsberuhig-te Straßen - Zone 30 km/h _ angelegt. Gehwege, Fahrbahnen
und Grünstreifen werden ohne Bordkanten gestaltet.

(2, Die schraffierten F1ächen dürfen nicht eingefriedet werden.Hier ist eine Einfriedung erst zwischen den Gebäuden zuge_rassen. sie sind gärtnerisch zt) gestarten. Die sterlplätzeund 7ufahrten sind bis zut Fahrbahn- bzw. Gehrvegkante mith,asserdurchlässigem Material zL) pflastern.
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(3) Mü1ltonnen und MüI1boxen, soweit sie entlang der Straßen vor-
gesehen werden, sind in massive Einfriedungsleile einzubezie-
hen.

§e
Einfriedungen

(1) Die Höhe der Einfriedungen darf 0,90 m (einschl. Sockel) nicht
überschreiten. Die höchstzulässige Sockelhöhe wird mit 0,10 m

über Gehweghinterkante festgesetzt.

(2) Längs der öffentlichen Gehwege an der Ringstraße, der Dorfstras-
se und der Stichstraße, Bichtung Eggelstetten, sind die Einfrie-
dungen aus senkrechten Latten hetzustellen. Einfriedungen an

öffentlichen Fußwegen sind aus l{aschendrahtzäunen maximal 1,00 m

in der Höhe herzustellen. Pro Fußweg ist ein Farbton zu wäh1en.

(3) In Bereichen begrünter Schrammborde (Stichstraßen) sind Maschen-

drahtzäune bis 1,00 m Höhe im Abstand von O,75 m von Hinterkante
Graniteinzeiler zulässig. Die Maschendrahtzäune sind in die Be-

pflanzung zu integrieren und dürfen nicht aIs Grundstücksabschluß
erscheinen. Pro Straßenzug ist ein Farbton zu wäh1en.

(4) Die FIäche für StellpIätze darf uon der öffentlichen Verkehrs-
fIäche auf eine Tiefe von 5,50 m nicht eingefriedet werden.

(5) Gartentüren sind in solider HoIz- oder Eisenkonstruktion in glei-
cher Höhe wie cjie Einfriedung herzustellen und können durch Pfei-
ler betont werden (der § I Absatz (3) ist zu beachten).

(6) Ausnahmen von den Vorschriften der Abs. 1-5 können zugelassen wer-

den, !,renn sie sich in das Straßenbild einf ügen und die Verkehrs-
sicherheit nicht beeinträchtigen.

§10
Bepflanzung

(1) Die Einfriedungen entlang der öffentlichen GrÜnf1ächen mÜssen

hinterpflanzt werden.
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(2) Die öffentlichen Grünflächen, einschl. Park- und Kinder-
spielplatz, sind mit standortgerechten Bäumen und Sträu-
chern im Einvernehmen mit der Unteren Naturschutzbehörde
beim Landratsamt Donau-Ries zu bepflanzen und zu gestal-
ten.

(3) Die an den Verkehrsflächen liegenden GrÜnstreifen sind
ebenfalls zu bepflanzen und gärtnerisch zu gestalten.

(4) Die privaten GrundstÜcksflächen sol1en entsprechend Abs.

(2) bepflanzt werden.

(5) Die in Privatgrundstücken festgesetzten Bäume werden von

der Gemeinde gepflanzt und sind vom jeweiligen GrundstÜcks-
eigentümer zu dulden.

§tt
Sichtdreiecke

Die in der Bebauungsplanzeichnung eingetragenen Sichtdreiecke
sind von baulichen und nichtbaulichen Anlagen jeder Art, wie

Anpflanzungen, Ablagerungen usw. Über 0,90 m der anliegenden
Fahrbahnoberkante (Achse) ständig freizuhalten.

§t2
Immissionsschutz

(, Durch die Nutzung der angrenzenden
können Geruchs- und Lärmimmissionen

Iandwirtschaftlichen F1ächen

auftreten.
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§13
Inkrafttreten

Diese satzung tritt gem. § tz BauBG mit dem Tage der Bekannt-

Das Landratsemt Donau-Eies, cien mit Vercrdnung üherdie 3ustäniJigkri:;ti,:i; ne cl.: **ä-.: f n,gcs*tibuc;r {:ü:,tän_
ls5

/c
h1

Nr.

Donaurrvcrrth, .*r .e.? r-". h...
Landratsaml Donar.l-Hies

machung, das ist am I 3. Sep. pg5 ln Kraft.

Geändert am 28.11.2000 mit
Gemeinderatsbeschluß Nr. 1 1 60

1. Bürgermeister

(Gemeinde 0berndorf)

(1. Bürgermeister)
Landrat

Hinweis: FÜr die Versickerung der Regenwässer und unverschmutzten
Niederschlagswässer auf den privaten Baugrundstücken über Schächte
in den Untergrund, ist beim Landratsamt Donau-Ries eine brasserrecht-
liche Erlaubnis zu beantragen. Die Antragsunterlagen sind über die
Gemeinde einzureichen.

Sollte auf Baugrundstücken stark verschmutztes 0berfIächenwasser
anfallen, haben die Grundstückseigentümer entsprechende Rückhalte-
maßnahmen vorzusehen und das Abwasser schadlos zu beseitigen. Eine
Einreitung in den scnmutzwasserkanar ist nicht zurässig.

Es wird empfohlen, in Abhängigkeit der Grundwasserverhältnisse und der Gründungs-
tiefen die Keller wasserdicht auszubilden und die Gebäude gegen Auftrieb zu sichein.
Erforderliche Grundwasserabsenkungen bedürfen der wasserrechflichen Erlaubnis.



Anderungssatzung zur Satzung der Gemeinde Oberndorf a. Lech
über den Bebauungsplan für das Baugebiet

,,Westlich der Dorfstraße"

Durch Beschluss des Gemeinderates der Gemeinde Oberndorf a. Lech vom
24.09.2013 wurden 15 Bebauungspläne durch jeweilige Beschlüsse durch
Anderungssatzungen im Punkt,, Einfriedungen" angepasst.

Der Beschluss zu den Anderungsatzungen lag in der Zeit vom 02.10.2013 bis
06.11 .2013 öffentlich zur Bekanntmachung aus. Einwendungen wurden nicht
erhoben.

§ 9 Einfriedungen erhält folgende Fassung:

(1) Die Höhe der Einfriedungen darf 1,00 m (einschl. Sockel) nicht
überschreiten. Die höchstzulässige Sockelhöhe wird mit 0,10 m über
Gehweg h i nterkante festgesetzt.
(2) Längs der öffentlichen Gehwege sind die Einfriedungen aus senkrechten
Latten oder Stäben herzustellen. Maschendrahtzäune bis maximal 1,00 m in der
Höhe sind zulässig. Pro Fußweg ist ein Farbton zu wählen.
(3) ln Bereichen begrünter Schrammborde (Stichstraßen) sind
Maschendrahtzäune bis 1,00 m Höhe im Abstand von 0,75 m von Hinterkante
Graniteinzeiler zulässig. Die Maschendrahtzäune sind in die Bepflanzung zu
integrieren und dürfen nicht als Grundstücksabschluss erscheinen. Pro
Straßenzug ist ein Farbton zu wählen.
(a) Die FIäche für Stellplätze darf von der öffentlichen Verkehrsfläche auf eine
Tiefe von 5,50 m nicht eingefriedet werden
(5) Gartentüren sind in solider Holz- oder Eisenkonstruktion in gleicher Höhe
wie die Einfriedung herzustellen und können durch Pfeiler betont werden (der §
1 Absatz (3) ist zu beachten).
(6) Ausnahmen von den Vorschriften der Abs. 1-5 können zugelassen werden,
wenn sie sich in das Straßenbild einfügen und die Verkehrssicherheit nicht
beeinträchtigen.

Die Satzung tritt somit am 02.10.2013 in Kraft.

13.11.2013
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